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Bahnstrecke 1820 Elze-Léhne, Bahn-km 6,3 — 6,8xx rechts d. Bahn / Bahniibergang Quanthof Bahn-km 6,318

Flichennutzungsplandanderung Nr. 51 — Ortsteil Benstorf Nr. 9 sowie
Bebauungsplan Nr. 195 ,Saaletal Nord“, Ortsteil Benstorf
Beteiligung nach §4(1) BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB InfraGO AG (ehemals DB Netz AG | DB
Station & Service AG) und DB Energie GmbH bevollmachtigtes Unternehmen, ibersendet
Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme als Trager 6ffentlicher Belange zum o.g. Verfah-
ren.

Angrenzend zur DB Grundstlicksgrenze sind Geh-, Fahr- und Leitungsrechte sowie ein Regen-
riickhaltebecken am o.g. Bahniibergang geplant, die Baugrenze liegt in 9m Entfernung zur DB

Grundstiicksgrenze.

Der zukiinftig an der K 7 neu entstehende Knotenpunkt (Anbindung zum Plangebiet) soll It. der
Begriindung zum Bauleitplanverfahren in einem Abstand von ca. 100 m nordlich des o.g. Bahn-
liberganges errichtet werden.

Bei dem geplanten o.g. Verfahren bitten wir um Beachtung und Einhaltung der nachfolgenden
Stellungnahme:

Durch das Vorhaben diirfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des Eisenbahnverkehres auf der
angrenzenden Bahnstrecke nicht gefahrdet oder gestért werden.

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Immissionen und
Emissionen (inshesondere Luft- und Koérperschall, Erschiitterungen, Abgase, Funkenflug,
Bremsstaub, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.). Gegen die aus dem
Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls von der Gemeinde oder
den einzelnen Bauherren auf eigene Kosten geeignete Schutzmalnahmen vorzusehen bzw.
vorzunehmen.

Anspriiche gegen die Deutsche Bahn AG aus dem gewdéhnlichen Betrieb der Eisenbahn in sei-
ner jeweiligen Form sind seitens des Antragstellers, Bauherrn, Grundstiickseigentiimers oder
sonstiger Nutzungsberechtigter ausgeschlossen.

Die Abstandsflachen gemaR LBO sowie sonstige baurechtliche und nachbarrechtliche Bestim-
mungen sind einzuhalten.

Deutsche Bahn AG | Sitz: Berlin | Registergericht: Berlin-Charlottenburg Unser Anliegen:
HRB 50 000 | USt-IdNr.: DE 811569869 | Vorsitz des Aufsichtsrats: Werner Gatzer

Vorstand: Dr. Richard Lutz (Vorsitz), Dr. Levin Holle, Berthold Huber, Dr. Daniela Gerd tom Markotten, BE TSCI!ILANDBRAUCHT
Dr. Sigrid Evelyn Nikutta, Evelyn Palla, Dr. Michael Peterson, Martin Seiler EIN% STARKE SCHIENE

Néhere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier: www.deutschebahn.com/datenschutz
. ]
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Einer Abstandsflacheniibernahme stimmen wir nicht zu.
Wir gehen davon aus, dass planfestgestellte Bahnanlagen nicht iberplant wurden.

Die Standsicherheit und Funktionstiichtigkeit der Bahnbetriebsanlagen, insh. der Gleise und
Oberleitungen und -anlagen, ist stets zu gewahrleisten.

Die Bauarbeiten miissen grundsatzlich auf3erhalb des Einflussbhereichs von Eisenbahnverkehrs-
lasten (Stiitzbereich) durchgefiihrt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von DB Liegenschaften je-
derzeit mit dem Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen oder Verrohrungen ge-
rechnet werden muss.

Der Fachbereich Telekommunikation melden, dass sich ein erdverlegtes Streckenfernmeldeka-
bel Nr. F3355 im Grenzbereich befindet. Siehe Anlage.

Eine Stellungnahme der DB Kommunikationstechnik GmbH zu bestehenden Kabel-& Leitungen
der DB AG wird nachgereicht und wird als Anlage Bestandteil unserer Stellungnahme.

Ggf. sind im Baubereich vor Baubeginn entsprechende Suchschlitze von Hand auszufiihren.

Bei Bauausfiihrungen unter Einsatz von Bau- [ Hubgeraten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger etc.) ist
das Uberschwenken der Bahnflache bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit angehangten Lasten
oder herunterhangenden Haken verboten. Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch den Bau ei-
ner Uberschwenkbegrenzung (mit TUV-Abnahme) sicher zu stellen. Die Kosten sind vom An-
tragsteller bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen.

Werden bei einem Kraneinsatz ausnahmsweise Bahnflachen und/oder Bahnbetriebsanlagen
der DB InfraGo AG iiberschwenkt, so ist mit der DB InfraGo AG eine schriftliche Kranvereinba-
rung abzuschlieRen, die mindestens 8 Wochen vor Kranaufstellung bei der DB InfraGo AG zu
beantragen ist. Auf eine ggf. erforderliche Bahnerdung wird hingewiesen.

Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgeldndes sowie sonstiges Hinein-
gelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen ist gemal § 62 EBO unzulassig und durch
geeignete und wirksame MaRnahmen grundsatzlich und dauerhaft auszuschlieRen. Dies gilt
auch wahrend der Bauzeit.

Bei Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen (z.B. Baustellenbeleuchtung, Park-
platzbeleuchtung, Leuchtwerbung aller Art etc.) in der Nahe der Gleise oder von Bahniibergan-
gen etc. hat der Bauherr sicherzustellen, dass Blendungen der Triebfahrzeugfiihrer ausge-
schlossen sind und Verfalschungen, Uberdeckungen und Vortauschungen von Signalbildern
nicht vorkommen.

Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen, insbesondere Gleisen, miissen
den Belangen der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen.

Abstand und Art von Bepflanzungen miissen so gewahlt werden, dass diese z.B. bei Windbruch
nicht in die Gleisanlagen fallen kénnen. Diese Abstande sind durch geeignete MalRnahmen
(Riickschnitt u.a.) standig zu gewahrleisten. Der Pflanzabstand zum Bahnbetriebsgeldande ist
entsprechend der Endwuchshéhe zu wahlen. Soweit von bestehenden Anpflanzungen Beein-
trachtigungen des Eisenbahnbetriebes und der Verkehrssicherheit ausgehen kénnen, miissen
diese entsprechend angepasst oder beseitigt werden. Wir weisen auf die Verkehrssicherungs-
pflicht (§§ 823 ff. BGB) des Grundstiickseigentliimers hin. Soweit von bestehenden Anpflanzun-
gen Beeintrachtigungen des Eisenbahnbetriebs und der Verkehrssicherheit ausgehen kénnen,
mussen diese entsprechend angepasst oder beseitigt werden. Bei Gefahr in Verzug behalt sich
die Deutsche Bahn das Recht vor, die Bepflanzung auf Kosten des Eigentlimers zurilickzu-
schneiden bzw. zu entfernen. Wir bitten deshalb, entsprechende Neuanpflanzungen in unmittel-
barer Bahnnahe von vornherein auszuschlief3en.
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Sind Photovoltaik- bzw. Solaranlagen geplant, sind diese blendfrei zum Bahnbetriebsgeldande
hin zu gestalten. Sie sind so anzuordnen, dass jegliche Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte
sich nach der Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so sind vom Bauherrn entspre-
chende Abschirmungen anzubringen.

Es ist jederzeit zu gewahrleisten, dass durch Bau, Bestand und Betrieb der Photovoltaikanlage
keinerlei negativen Auswirkungen auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs (z.B. Sichtein-
schrankungen der Triebfahrzeugfiihrer durch z.B. Blendungen, Reflexionen) entstehen kénnen
und dass die Larmemissionen des Schienenverkehrs nicht durch Reflektionseffekte erhéht wer-
den.

Bei Planungs- und Bauvorhaben in raumlicher Ndhe zu Bahnbetriebsanlagen ist zum Schutz
der BaumalRnahme und zur Sicherung des Eisenbahnbetriebs das Einhalten von Sicherheitsab-
standen zwingend vorgeschrieben.

Grundsatzlich heiRt es im Gleisbereich:

Wahrend der Bauarbeiten ist der Gleisbereich (Regellichtraum einschliellich Gefahrenbereich)
im Abstand von 4,00 m zur Gleisachse immer freizuhalten.

Bei Parallellage zwischen Schienenweg und anderen Verkehrswegen, z.B. Stralen und Was-
serwegen etc., ist der einzuhaltende Sicherheitsabstand der DS 800.001 Anlage 11 zu entneh-
men.

Bei Bauarbeiten in Gleisndhe sind die Veroffentlichungen der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 4, DGUV Vorschrift 53, DGUV Vorschrift 72,
DGUYV Regel 101-024, DGUV Vorschrift 78, DV 462 und die DB Konzernrichtlinien 132.0118,
132.0123 und 825 zu beachten.

Wenn Sicherheitsabstdande zu Bahnbetriebsanlagen unterschritten werden miissen, sind nach
Art der jeweiligen Gefahrdung geeignete MaRnahmen mit der DB InfraGo AG abzustimmen und
zu vereinbaren. Die erforderlichen Nachweise und Planungen sind vorher zur Priifung der DB
InfraGo AG vorzulegen. Die DB InfraGo AG legt die SchutzmaRnahmen und mégliche Standsi-
cherheitsnachweise fiir Bauwerke fest, die dann bindend zu beachten sind.

Anfallendes Oberflichenwasser oder sonstige Abwasser dirfen nicht auf Bahngrund geleitet
und zum Versickern gebracht werden. Es diirfen keine schadlichen Wasseranreicherungen im
Bahnkdrper auftreten. Sie sind ordnungsgemal? in die 6ffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer
Versickerung in Gleisnahe kann nicht zugestimmt werden.

Bahneigene Durchldasse und Entwasserungsanlagen diirfen in ihrer Funktion nicht beeintrachtigt
werden.

Baumaterial, Bauschutt etc. diirfen nicht auf Bahngeldande zwischen- oder abgelagert werden.
Lagerungen von Baumaterialien entlang der Bahngelandegrenze sind so vorzunehmen, dass
unter keinen Umstanden Baustoffe | Abfalle in den Gleisbereich (auch durch Verwehungen) ge-
langen.

Wir méchten noch auf das folgende Projekt der DB AG hinweisen:

Aktuell haben wir fiir den gesamten Streckenabschnitt der Strecke 1820 Hameln - Elze die
Elektrifizierung geplant.

Siehe hierzu: https://[www.bvwp-projekte.de/schiene 2018/2-046-V02/2-046-V02.html .

Hier heil3t es: Projektbegriindung/Notwendigkeit des Projektes Die Strecke zwischen
Lehrte, Braunschweig und Magdeburg ist eine bedeutende Hauptachse des Giiterverkehrs zwi-
schen den Raumen Hannover und Mitteldeutschland. Gleichzeitig wird sie auch vom Personen-
fern- und Personennahverkehr befahren. Dies flhrtim Bezugsfall 2030 zu einer sehr hohen
Zugbelastung, infolgedessen es zu einer Uberlastung der Strecke kommt. Um die Kapazitats-
engpasse abzubauen und eine marktkonforme Betriebsqualitiat zu gewahrleisten sind
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kapazitatserh6hende AusbaumaRBnahmen geplant. Zwischen Magdeburg, Rof3lau und Falken-

berg sind ebenfalls kapazitatssteigernde MaRnahmen vorgesehen. Durch die Elektrifizierung
des Streckenabschnitts Hameln - Elze wird die Voraussetzung fiir eine siidliche Umfahrung

des Knotens Hannover sowie des Engpassbereiches Lehrte - Braunschweig durch Giiterziige

der Relation Ruhrgebiet - Mitteldeutschland geschaffen.

Die spateren Antrage auf Baugenehmigung fiir den Geltungsbereich sind uns erneut zur Stel-
lungnahme vorzulegen. Wir behalten uns weitere Bedingungen und Auflagen vor.

Wir verweisen auf die Sorgfaltspflicht des Bauherrn. Fiir alle zu Schadensersatz verpflichtenden
Ereignisse, welche aus der Vorbereitung, der Bauausfiihrung und dem Betrieb des Bauvorha-
bens abgeleitet werden kdnnen und sich auf Betriebsanlagen der Eisenbahn auswirken, kann
sich eine Haftung des Bauherrn ergeben.

Wir empfehlen daher vor Baubeginn eine erneute Beteiligung der DB AG, DB Immobilien, bei
allen BaumafRnahmen durch den Bauherrn.

Fir den vorliegenden Bebauungsplan wird empfohlen, das Genehmigungsfreistellungsverfah-
ren fiir Bauten im Einflussbereich der Bahn auszuschlielZen.

Fiir Schaden, die der DB aus den Bauarbeiten infolge des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes entstehen, haftet der Planungstrager/Bauherr. Das gilt auch, wenn sich erst in Zukunft ne-
gative Einwirkungen auf die Bahnstrecke ergeben. Entsprechende AnderungsmaRRnahmen sind
auf Kosten des Vorhabentragers bzw. dessen Rechtsnachfolger zu veranlassen.

Wir bitten Sie, uns das Abwagungsergebnis zu gegebener Zeit zuzusenden und uns an dem
weiteren Verfahren zu beteiligen.

Fir Rickfragen stehen wir gerne zu Verfligung.

Mit freundlichen GriiRen
Deutsche Bahn AG

i.V. i.A.

Datenschutzhinweis: Wir mochten Sie darauf hinweisen, dass die in Stellungnahmen des DB Konzerns enthaltenen personenbezo-
genen Daten von DB Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Vor- und Nachname, Unterschriften, Telefon, E-Mail-Adresse, Postanschrift)
vor der o6ffentlichen Auslegung (insbesondere im Internet) geschwérzt werden miissen.

Chatbot Petra steht Ihnen bei allgemeinen Fragen rund um immobilienrelevante Angelegenheiten gerne zur Verfligung.
Nutzen Sie dafirr folgenden Link oder den QR-Code: https://chatbot-petra.tech.deutschebahn.com/

[m] 0[]
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Anlage: erdverlegtes Streckenfernmeldekabel F3355 Auszug:
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Datenschutzhinweis:

Die zur Verfligung gestellten Unterlagen sind Eigentum der DB InfraGO AG sowie anderer DB-
Konzernunternehmen und sind vertraulich zu behandeln. Sie diirfen weder an Dritte weitergelei-
tet, noch vervielfiltigt bzw. verdffentlicht werden. Davon ausgenommen ist die Weitergabe an
z.B. bauausfiihrende Firmen mit berechtigtem Interesse im Zusammenhang mit dem o.g. Vorha-
ben. Samtliche Unterlagen sind nach Abschluss der Arbeiten zu vernichten.
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Empfangsbestatigung Kabelmerkblatt

An

DB Kommunikationstechnik GmbH
Dokuzentrum Auskiinfte

Abteilung I.CVR 22

Kruppstr. 4

45128 Essen

Oder per E-Mail: DB.KT.Trassenauskunft-TK@deutschebahn.com

Empfangsbestiatigung zum Kabelmerkblatt
DBKT-Bearbeitungs-Nr.: 2025012754

Ausgehandigt wurde:

Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH

Kabelmerkblatt DBAG 892 _9122A01

[ |Empfangsbescheinigung/Verpflichtungserklarung 892.9122V01
[v|Merkblatt "Erdarbeiten in der Ndhe erdverlegter Kabel"

Verpflichtungserklarung

Wir bestatigen, die oben aufgeflihrten Merkblatter im Rahmen der DBKT-Betreiberauskunft erhalten
zu haben und verpflichten uns gegeniber den durch DB Kommunikationstechnik GmbH vertretenen
Eigentimern, die darin geforderten SchutzmalRnahmen einzuhalten.

Fir Schaden, die durch Nichtbeachtung der im Kabelmerkblatt enthaltenen Pflichten ent-stehen,
kommen wir in vollem Umfang auf.

Wir sind uns bewusst, dass vorsatzliche oder fahrlassige Beschadigung von Kabeln Straf-
verfolgung nach § 315 ff. StGB nach sich ziehen kann.

(Ort, Datum) (Name)

(Firma - Stempel und Unterschrift)
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Kabelschutzanweisung der Vodafone Deutschland GmbH

Die im Erdreich verlegten Telekommunikationsanlagen der Vodafone Deutschland GmbH sind
offentlichen Zwecken dienende Telekommunikationsanlagen im Sinne des
Telekommunikationsgesetzes (TKG). Sie konnen bei Arbeiten, die am oder im Erdreich
durchgeflihrt werden, leicht beschadigt werden. Durch solche Beschadigungen wird der fir die
Offentlichkeit wichtige Telekommunikationsdienst der Vodafone Deutschland GmbH erheblich
gestort. Beschadigungen an Telekommunikationsanlagen sind nach Maligabe der §§ 316b und
317 StGB strafbar, und zwar entsprechend §317 StGB auch dann, wenn sie fahrlassig begangen
werden. AuRerdem ist derjenige, der fiir die Beschadigung verantwortlich ist, der

Vodafone Deutschland GmbH zum Schadensersatz verpflichtet. Es liegt daher im Interesse
aller, die solche Arbeiten durchfiihren, duBerste Vorsicht walten zu lassen und dabei
insbesondere Folgendes genau zu beachten, um Beschadigungen zu vermeiden.

(1) Bei Arbeiten jeder Art am oder im Erdreich, insbesondere bei Aufgrabungen,
Pflasterungen, Bohrungen, Baggern, Setzen von Masten und Stangen, Eintreiben von Pfahlen,
Bohrern und Dornen, besteht immer die Gefahr, dass Telekommunikationsanlagen der
Vodafone Deutschland GmbH beschadigt werden.

(2) Telekommunikationsanlagen der Vodafone Deutschland GmbH werden nicht nur in
oder an 6ffentlichen Wegen, sondern auch durch private Grundstiicke (z.B. Felder, Wiesen,
Waldstlicke) gefiihrt. Die Kabel liegen gewohnlich in einer Tiefe von 60 bis 100 cm. Eine
abweichende — insbesondere geringere — Tiefenlage ist wegen Kreuzungen anderer Anlagen,
infolge nachtraglicher Veranderung der Deckung durch StraRenumbauten und dergleichen und
aus anderen Griinden moglich. Die Kabel kdnnen in Rohren eingezogen, mit Schutzhauben aus
Ton, mit Mauersteinen usw. abgedeckt, durch ein Trassenband aus Kunststoff gekennzeichnet
oder frei im Erdreich verlegt sein. R6hren, Abdeckungen und Trassenband schiitzen die Kabel
jedoch nicht gegen mechanische Beschadigungen. Sie sollen lediglich den Aufgrabenden auf
das Vorhandensein von Kabeln aufmerksam machen (Warnschutz).

Bei Telekommunikationsanlagen mit Fernspeisung, bei denen die Grenzwerte nach VDE 800,
Teil 3 Gberschritten werden, ist bei Beschadigung eine Gefahrdung der damit in Berlihrung
kommenden Personen nicht auszuschlieBen. In den Lagepldanen sind derartige
Telekommunikationskabel sowohl im Schriftfeld als auch im Kabelquerschnittsbild mit einem
Blitzpfeil (%) gekennzeichnet.

Bei einer Beschadigung von Telekommunikationskabeln, die auf dem AuBRenmantel mit einer
Lichtwelle (~) gekennzeichnet sind (Glasfaserkabel), ist Vorsicht geboten. Hier kann es beim
Hineinblicken in den Lichtwellenleiter zu einer Gefahrdung des Auges kommen.

Vodafone Deutschland GmbH | Stand: Juni 2021 | Version 2.0 Seite 2 von 5
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Kabelschutzanweisung der Vodafone Deutschland GmbH

(3) Vor der Aufnahme von Arbeiten am oder im Erdreich der unter Ziffer 1 bezeichneten
Art ist deshalb bei der Vodafone Deutschland GmbH festzustellen, ob und wo in der Ndhe der
Arbeitsstelle Telekommunikationsanlagen der Vodafone Deutschland GmbH liegen, die durch
die Arbeiten gefahrdet werden kdnnen. Die Anschrift der zustandigen Stelle, die Telekontakte
und die Adresse fiir die Webauskunft kénnen der beiliegenden Anlage entnommen werden.

(4) Sind solche Telekommunikationsanlagen vorhanden, so ist die Aufnahme der Arbeiten
der Vodafone Deutschland GmbH rechtzeitig vorher schriftlich mitzuteilen (in eiligen Fallen
auch telefonisch vorab), damit — wenn nétig — durch Beauftragte an Ort und Stelle ndhere
Hinweise Gber deren Lage gegeben werden kénnen. Die Kontaktdaten kénnen der
beiliegenden Anlage entnommen werden.

(5) Jede unbeabsichtigte Freilegung von Telekommunikationsanlagen der Vodafone
Deutschland GmbH ist der Vodafone Deutschland GmbH unverziiglich und auf dem schnellsten
Wege telefonisch zu melden (siehe Punkt 2 der beil. Anlage). Freigelegte Kabel sind zu sichern
und vor Beschadigung und Diebstahl zu schiitzen. Die Erdarbeiten sind an Stellen mit
freigelegten Kabeln bis zum Eintreffen des Beauftragten der Vodafone Deutschland GmbH
einzustellen.

(6) Bei Erdarbeiten in der Nahe von unterirdischen Telekommunikationsanlagen diirfen
spitze oder scharfe Werkzeuge (Bohrer, Spitzhacke, Spaten, StofReisen) nur so gehandhabt
werden, dass sie hochstens bis zu einer Tiefe von 10 cm Uber der Telekommunikationsanlage in
das Erdreich eindringen. Fiir die weiteren Arbeiten sind stumpfe Gerate, wie Schaufeln usw., zu
verwenden, die moglichst waagerecht zu flihren und vorsichtig zu handhaben sind. Spitze
Gerate (Dorne, Schnurpfahle) dirfen oberhalb von Telekommunikationsanlagen nur
eingetrieben werden, wenn sie mit einem von der Spitze nicht mehr als 30 cm entfernten fest
angebrachten Teller oder Querriegel versehen sind.

Da mit Abweichungen der Kabellage oder mit breiteren Kabelkanalen gerechnet werden muss,
sind die gleichen Verhaltensmalinahmen auch in einer Breite bis zu 50 cm rechts und links der
bezeichneten Kabellage zu beachten. Bei der Anwendung maschineller Baugerate in der Nahe
von Kabeln ist grundsatzlich ein solcher Abstand zu wahren, damit eine Beschadigung des
Kabels ausgeschlossen ist. Ist die Lage oder die Tiefenlage von Kabeln nicht bekannt, so ist
besondere Vorsicht geboten. Gegebenenfalls muss der Verlauf der Kabel durch in vorsichtiger
Arbeit herzustellende Querschlage ermittelt werden.

Vodafone Deutschland GmbH | Stand: Juni 2021 | Version 2.0 Seite 3von 5
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Kabelschutzanweisung der Vodafone Deutschland GmbH

(7) In Graben, in denen Kabel freigelegt worden sind, ist die Erde zunachst nur bis in die
Hohe des Kabelauflagers einzufiillen und festzustampfen. Dabei ist darauf zu achten, dass das
Auflager des Kabels glatt und steinfrei ist. Sodann ist auf das Kabel eine 10 cm hohe Schicht
loser, steinfreier Erde aufzubringen und mit Stampfen fortzufahren, und zwar zunachst sehr
vorsichtig mittels holzerner Flachstampfer. Falls sich der Bodenaushub zum Wiedereinfillen
nicht eignet, ist Sand feinkiesig (GroRtkorn 6,3 mm) einzubauen. Durch Feststampfen steinigen
Bodens unmittelbar tiber dem Kabel kann dieses leicht beschadigt werden.

(8) Bei der Reinigung von Wasserdurchlassen, um die Kabel herumgefiihrt sind, sind die
Gerate so vorsichtig zu handhaben, dass die Kabel nicht beschadigt werden.

(9) Jede Person oder Firma, die Erdarbeiten ausfiihrt, ist verpflichtet, alle gebotene Sorgfalt
aufzuwenden. Insbesondere Hilfskrafte missen genauestens an- und eingewiesen werden, um
der bei Erdarbeiten immer bestehenden Gefahr einer Beschadigung von
Telekommunikationsanlagen zu begegnen. Nur so kann die Person oder Firma verhindern, dass
sie zum Schadenersatz herangezogen wird.

(10) Die Anwesenheit eines Beauftragten der Vodafone Deutschland GmbH an der
Aufgrabungs-stelle hat keinen Einfluss auf die Verantwortlichkeit des Aufgrabenden in Bezug
auf die von diesem verursachten Schaden an Kabeln der Vodafone Deutschland GmbH. Der
Beauftragte der

Vodafone Deutschland GmbH hat keine Anweisungsbefugnis gegenliber den Arbeitskraften
der die Aufgrabung durchfiihrenden Firma.

Bei Freilegung von Kabelanlagen/Beschadigungen von Kabeln umgehend zu informieren:

Technisches Servicecenter:

Telefon: 0800 587 20 20

(kostenfrei erreichbar aus Deutschland)
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Partner der
Immobilienwirtschaft

Kabelschutzanweisung der Vodafone Deutschland GmbH

oder

E-Mail: kabel-technikline.de@vodafone.com

(keine Angabe der Kundennummer erforderlich!)
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m Kommunikationstechnik

DB Kommunikationstechnik GmbH

DB Kommumnikationstechnik GmbH Dokuzentrum Auskiinfte
Kruppstr. 4 @ 45128 Essen I.CVR 22

Kruppstr. 4
Deutsche Bahn AG 45128p|255en
CR.R 32 Deutschland
Jessica Mohr DB.KT.Trassenauskunft-TK@deutschebahn.com

Hammerbrookstr. 44 www.deutschebahn.de

20097 Hamburg

02.06.2025
Ihr Schreiben vom: 15.05.2025
Betreff: -
Ihr Zeichen: TOB-NI-25-205767 + 205772
Betroffenes Grundstiick | Projekt: Strecke 1820 km 6,3 - 6,8
Unsere Bearbeitungs-Nr.: 2025012754

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag der DB InfraGO AG und der Vodafone GmbH bearbeiten wir Betreiberauskiinfte zu TK-Kabeln,
deren Trassen und TK-Anlagen im Nutzungsumfeld der DB InfraGO AG sind.

Auskunft im Auftrag der DB InfraGO AG:

e Der angefragte Bahnbereich enthalt folgende TK-Kabel oder TK-Anlagen der DB InfraGO AG:
Entlang der angefragten Flache verlauft TK-Kabel Bahn rechts erdverlegt.

Die Lage der TK-Kabel/TK-Anlagen kann den beigefiigten Planausschnitten entnommen werden. Die
Angaben zu Anlagen der Deutschen Bahn AG erfolgen nur auf Basis der vorhandenen Lageplane. Die
Eintragungen sind zur Mal3entnahme nicht geeignet.

Mit erdverlegten Bahnhofskabeln ist jederzeit zu rechnen. Diese sind nicht im zentralen Archiv
dokumentiert.

Fiir die Zustimmung der BaumaBnahme zum Schutz der fernmeldetechnischen
Kabel/Anlagen, wenden Sie sich bitte an den TK-Verantwortlichen der
DB InfraGO AG.

Empfohlene MaRnahmen bei Betroffenheit:

e Es ist eine ortliche Einweisung durch einen Mitarbeiter der DB InfraGO AG erforderlich.
Bitte teilen Sie uns schriftlich (mindestens 15 Arbeitstage vorher) und unter Angabe
unserer Bearbeitungs-Nr. den Wunschtermin zur értlichen Einweisung mit.

Bitte nutzen Sie dafiir das beigefiigte Formular Beantragung ortliche Einweisung und
senden dieses ausgefiillt an folgende E-Mail-Adresse zu:

DB InfraGO AG
Dokuzentrum Auskiinfte
.LITP 52

DB Kommunikationstechnik GmbH | Sitz: Frankfurt am Main | Registergericht: Frankfurt am Main
HRB 119 720 | USt-IdNr.: DE 200 823 416 | Vorsitz des Aufsichtsrats: Dr. Klaus Vornhusen

Geschaftsfiihrung: Alexander Mundorf (Vorsitz), Carsten Stockmann GO G'R'EEN
Bankverbindung: Postbank Berlin | BIC/Swiftcode: PBNKDEFFXXX
IBAN: DE29 1001 0010 0147 3181 01

Der COz-neutrale Versand
mit der Deutschen Post

Néhere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier: www.deutschebahn.com/datenschutz
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Mail: DB.KT.Trassenauskunft-TK@deutschebahn.com

Die erfolgte Einweisung ist zu protokollieren.

e Die Forderungen des Kabelmerkblattes sind strikt einzuhalten. Das Kabelmerkblatt und eine
Verpflichtungserklarung liegen dem Schreiben bei.

e Die Ihnen Uberlassenen Unterlagen bleiben Eigentum der Deutschen Bahn AG und sind
vertraulich. Sie dirfen weder an Dritte weitergeleitet, noch vervielfaltigt werden.
Sdmtliche Unterlagen sind nach Abschluss der Arbeiten zu vernichten.

e Bei Kreuzungen sind die Fernmeldekabel grundsatzlich zu unterkreuzen.
TK-Anlagen der DB InfraGO AG drfen nicht Giberbaut werden und es muss ein Abstand von 2,00m
eingehalten werden.

Wahrend der gesamten BaumaRnahme ist die Zuganglichkeit zu gewahrleisten.
Auskunft im Auftrag der Vodafone GmbH:
e Der angefragte Bahnbereich enthélt keine Kabel oder TK-Anlagen der Vodafone GmbH.

e Bei Anfragen auf offentlichem Grund stehen seit dem 1. April 2017 die Bestandspléne der
Telekommunikationsanlagen von Vodafone und Vodafone Kabel Deutschland fiir das gesamte Bundesgebiet
gemeinsam Uber das Webportal ,externe Webauskunft® zur Verfiigung. Anfragen per Mail werden nicht mehr
beantwortet!

Bitte nutzen Sie daher unseren kostenlosen Self-Service unter
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop]/.

Auf dieser Seite kénnen Sie sich in wenigen Schritten anmelden und die Daten zu lhrem

Planungsgebiet abrufen.

Fir die elektronische Webauskunft beachten Sie bitte die FAQ’s, die alle wichtigen

Informationen enthalt. Dieser Link befindet sich oben rechts auf der Startseite.

Die meisten Fragen, die sich wahrend der Bedienung der elektronischen Webauskunft ergeben, sind dort
erldutert.

Ist Ihr Problem auch dort nicht aufgelistet, wenden Sie sich bitte an
kabel-planauskunft.de@vodafone.com.

Ihre Vorteile:

. schnelle Verfiigbarkeit der Planauskunft

. freie Gebietsauswahl und Anpassung der Abfrage
. kostenfreier Service

Bei einer Anfrage (iber eine langere Strecke ware es fiir die Fa. Vodafone GmbH auch ggf.
interessant, eine Mitverlegung zu machen. Bitte senden Sie in diesem Falle dann noch
Informationen an folgende E-Mail-Adresse:

TLTT.Transport-Planung@vodafone.com

Anhange:

e Plandokumentation (auch ausschnittsweise): Kabellageplane/Planausschnitt(e)

e Kabelmerkblatter und Empfangsbestatigungen: Kabelmerkblatt DB AG/Merkblatt fiir erdverlegte Kabel

e Kabelmerkblatter und Empfangsbestatigungen: Empfangsbestatigung/Verpflichtungserklarung (Protokoll)
e Kabelschutzanweisung VF: Kabelschutzanweisung Vodafone

e Sonstiges: Beantragung Trasseneinweisung

DB Kommunikationstechnik GmbH | Sitz: Frankfurt am Main | Registergericht: Frankfurt am Main
HRB 119 720 | USt-IdNr.: DE 200 823 416 | Vorsitz des Aufsichtsrats: Dr. Klaus Vornhusen

Geschaftsfiihrung: Alexander Mundorf (Vorsitz), Carsten Stockmann GO G'R'EEN
Bankverbindung: Postbank Berlin | BIC/Swiftcode: PBNKDEFFXXX
IBAN: DE29 1001 0010 0147 3181 01

Der COz-neutrale Versand
mit der Deutschen Post

Néhere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier: www.deutschebahn.com/datenschutz
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Sollten Sie bei den Bauarbeiten auf in den Planen nicht angegebene TK-Kabel oder
TK-Anlagen stoRRen, informieren Sie uns bitte unverziiglich.

DB Kommunikationstechnik GmbH

Dokuzentrum Auskiinfte-TK

I.CVR 22

Kruppstr. 4

45128 Essen

E-Mail: DB.KT.Trassenauskunft-TK@deutschebahn.com

Bei weiterem Schriftverkehr zu diesem Vorhaben geben Sie bitte immer unsere o.g. Bearbeitungsnummer an.
Mit freundlichen GriiBen
DB Kommunikationstechnik GmbH

Dies ist ein automatisches Schreiben und ist daher ohne Unterschrift giiltig.

Zusatzlicher Hinweis auf uns bekannte Kabel der Vodafone GmbH:

In wenigen Fallen liegen uns Kenntnisse zu Kabeln der Vodafone GmbH vor,

auf die wir Sie hiermit hinweisen.

Dieser Hinweis ersetzt nicht Ihren eigenverantwortlichen Abruf {iber o0.a. Webauskunft!

Wir mochten Sie ausdriicklich darauf hinweisen, dass die DB Kommunikationstechnik GmbH
fiir die Beschadigung an Telekommunikationsanlagen, die auf Gbermittlungsbedingte
Planungenauigkeiten zuriickzufiihren sind, keine Haftung Gibernimmt. Im Falle von
Ungenauigkeiten oder Zweifel an der Plangenauigkeit darf mit der Baumafnahme nicht
begonnen werden, bevor diese durch die DB Kommunikationstechnik GmbH ausgerdaumt sind.

Datenschutzhinweis

Der zur Verfligung gestellte Plan ist Eigentum der DB InfraGO AG sowie anderer
Konzernunternehmen und ist vertraulich zu behandeln. Er darf weder an Dritte
weitergeleitet, noch vervielfaltigt bzw. veroffentlicht werden. Samtliche Unterlagen sind
nach Abschluss der Arbeiten zu vernichten.

DB Kommunikationstechnik GmbH | Sitz: Frankfurt am Main | Registergericht: Frankfurt am Main
HRB 119 720 | USt-IdNr.: DE 200 823 416 | Vorsitz des Aufsichtsrats: Dr. Klaus Vornhusen

Geschaftsfiihrung: Alexander Mundorf (Vorsitz), Carsten Stockmann Go GR'EEN
Bankverbindung: Postbank Berlin | BIC/Swiftcode: PBNKDEFFXXX
IBAN: DE29 1001 0010 0147 3181 01
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Beantragung ortliche Einweisung

Vorhaben:

Strecke: 1820 km von:
Ort: Salzhemmendorf Benstorf
Leistungen

- Ortstermin mit

6,3

Kommunikationstechnik

DB Kommunikationstechnik GmbH
Dokuzentrum Auskiinfte

I.CVR 22

Kruppstr. 4

45128 Essen

Deutschland

DB.KT.Trassenauskunft-TK@deutschebahn.com
www.deutschebahn.de

Zeichen: I.CVR 22

Vorgangsnummer: 2025012754

km bis: 6,8

[] Préazisierung der KabelschutzmaRnahmen - Kabeleinweisung

Terminwunsch:

Datum: Uhrzeit:
Treffpunkt:

Bitte beachten: mind. 15 AT Vorlaufzeit

lhr Zeichen:

Ansprechpartner:

Rufnummer:

Datum, Stempel, Unterschrift

IBAN: DE29 1001 0010 0147 3181 01

DB Kommunikationstechnik GmbH | Sitz: Frankfurt am Main | Registergericht: Frankfurt am Main
HRB 119 720 | USt-IdNr.: DE 200 823 416 | Vorsitz des Aufsichtsrats: Dr. Klaus Vornhusen
Geschaftsfiihrung: Alexander Mundorf (Vorsitz), Carsten Stockmann

Bankverbindung: Postbank Berlin | BIC/Swiftcode: PBNKDEFFXXX

GOGREEN

Der COz-neutrale Versand
mit der Deutschen Post

Néhere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier: www.deutschebahn.com/datenschutz
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DB Kommunikationstechnik GmbH
Dokuzentrum Auskiinfte

I.CVR 22

Kruppstr. 4

45128 Essen

Deutschland

DB.KT.Trassenauskunft-TK@deutschebahn.com
www.deutschebahn.de

Zeichen: I.CVR 22
Vorgangsnummer: 2025012754

Beantragung ortliche Einweisung

Vorhaben:

Strecke: 1820 km von: 6,3 km bis: 6,8
Ort: Salzhemmendorf Benstorf

Leistungen

- Ortstermin mit

[ | Prazisierung der KabelschutzmaRnahmen - Kabeleinweisung
[ ] Ggf. Ortung der Fenmeldekabel (gesonderte Beauftragung notwendig, Kostenpflichtig)

Terminwunsch: Bitte beachten: mind. 15 AT Vorlaufzeit

Datum: Uhrzeit:

Treffpunkt:

Ilhr Zeichen:

Ansprechpartner:

Rufnummer:

Datum, Stempel, Unterschrift

DB Kommunikationstechnik GmbH | Sitz: Frankfurt am Main | Registergericht: Frankfurt am Main
HRB 119 720 | USt-IdNr.: DE 200 823 416 | Vorsitz des Aufsichtsrats: Dr. Klaus Vornhusen

Geschaftsfiihrung: Alexander Mundorf (Vorsitz), Carsten Stockmann GO GR'EEN
Bankverbindung: Postbank Berlin | BIC/Swiftcode: PBNKDEFFXXX
IBAN: DE29 1001 0010 0147 3181 01

Dér COg-neutrale Veriand
mit der Deutschen Post

Nahere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier: www.deutschebahn.com/datenschutz



Merkblatt

Erdarbeiten in der Nahe erdverlegter Kabel

Vorwort

Bei Bauarbeiten im Erdreich stellen erdverlegte Kabel nicht nur Hindernisse dar, sondern
werden oft zur Gefahr fir die Beschaftigten.

Es liegt daher im gemeinsamen Interesse von Bauunternehmen, Garten- und Landschafts-
gestaltern usw. (im Folgenden als ,,Unternehmer" bezeichnet) sowie samtlichen
Versorgungstragern (im Folgenden als ,Betreiber" bezeichnet) bei Bauarbeiten im Bereich
von Kabeln mit gréoRter Sorgfalt und Vorsicht vorzugehen.

Um Unféalle und Schaden zu vermeiden, sind die folgenden Hinweise zu beachten.

1. Anwendungsbereich

Dieses Merkblatt gilt fir Arbeiten im Erdbereich, wie z.B. Aushub- Bohr- oder
Rammarbeiten.

2. Alilgemeines

Versorgungsanlagen (Kabel, Leitungen, Rohre, etc.) sind nicht nur in 6ffentlichen
Wegen, Stral’en und Platzen, sondern auch in privaten Grundstticken (z. B. Garten,
Wiesen, Feldern und Walder) verlegt.

Die Verlegetiefe von Versorgungsleitungen betragt in der Regel 60 - 160 cm;
abweichende, insbesondere geringere Tiefen (sogar 10 - 20 cm) sind aus den
verschiedensten Grunden, z.B. Niveauanderung, moglich.

Vor Beginn von Erdarbeiten, hat sich der Unternehmer bei den Betreibern zu
erkundigen, ob im Baustellenbereich Versorgungsleitungen vorhanden sind oder
sein kdnnen. Gemeinsam mit den Betreibern sind ggf. die erforderlichen Schutz-
und SicherheitsmalRnahmen festzulegen.

Erdverlegte Kabel sind als unter Spannung stehend zu betrachten, wenn nicht durch
den Betreiber die Spannungsfreiheit ausdriicklich vor Ort bestatigt wird.

3. MaBnahmen vor Beginn der Bauarbeiten

Der Unternehmer hat zur Vermeidung von Unfallen und Sachschaden vor Beginn
der Arbeiten zu ermitteln, ob im vorgesehenen Arbeitsbereich Anlagen vorhanden
sind. (UVV ,,Bauarbeiten, VBG 37, § 16 (1) und UVV ,,Bagger, Lader,

Planiergerate, Schurfgerate und Spezialmaschinen des ,Erdbaues” V8G 40, § 38)

Solche Anlagen im Sinne dieses Merkblattes sind erdverlegte Kabel und Leitungen
einschliel3lich der dazugehdrigen Muffen, Schutzabdeckungen, Schutzrohre usw. Dabei ist
zu beachten, dass Rohre, Abdeckungen, Folien usw. nicht priméar als mechanischer Schutz
bei Aufgrabarbeiten dienen; ihre wesentliche Aufgabe besteht vielmehr darin, auf das
Vorhandensein von Kabeln bei Tiefbauarbeiten aufmerksam zu machen. Der Unternehmer
muss sich beim Betreiber erkundigen und anhand von Planunterlagen einweisen lassen
Uber:

o die Art
e die Lage und
¢ den Verlauf

Stand 11 1997 Seite 1 Abschrift



Merkblatt

Erdarbeiten in der Nahe erdverlegter Kabel

der Kabel. Dies kann durch die Aushandigung von Lageplanen und in besonderen
Fallen durch eine zusatzliche Abstimmung vor Ort geschehen, wobei auch die
erforderlichen SchutzmalRnahmen festzulegen sind.

Fur die Informationen zustandige Stellen kdnnen sein: Elektrizitats-, Gas- und
Wasser-versorgungsunternehmen, Telekommunikationsunternehmen private
Betreiber von Versorgungsanlagen, zustandige Behdrden (z.B. StraRenbauamt).

Nach der Einweisung sind, durch den Teilnehmer der Verlauf und moglichst die
Tiefenlage des Kabels im Baubereich kenntlich zu machen. (z.B.
Oberflachenmarkierung, Einmessen und Setzen von Pflécken). Dabei ist zu
beachten, dass Uber Kabeln keine spitzen Gegenstande in den Boden getrieben
werden durfen.

Ist die genaue Lage eines Kabels nicht bekannt, so muss sie
e durch von Hand anzulegende Suchschlitze (Suchgraben) oder
¢ mit Hilfe von Kabelsuchgeraten

festgestellt werden. Es ist auch auf seitlich abgehende Kabel (z. B.
HausanschlUsse) zu achten.

Ergeben sich bei der Kabelsuche Unstimmigkeiten oder Abweichungen, ist mit dem
Betreiber Rlicksprache zu nehmen.

Der Unternehmer darf nach Ermittlung der Kabellage mit den Bauarbeiten erst beginnen,
wenn
e der Betreiber im Arbeitsbereich die Kabel spannungsfrei geschaltet hat oder, soweit
Griinde gegen eine Freischaltung vorliegen.
¢ bei unter Spannung stehenden Kabeln, die mit dem Betreiber vereinbarten
Schutzmalinahmen (einschliellich geeigneter Arbeits- und Schutzkleidung und
Verwendung sicherer Schutz- und Hilfsmittel) veranlasst und die Mitarbeiter vor Beginn
der Arbeiten entsprechend unterwiesen wurden.

Uber eine Abschaltung von Kabeln im Arbeitsbereich entscheidet der Betreiber.

In bestimmten Fallen kann nach Entscheidung des Betreibers auch die Anwesenheit
bzw. Mitarbeit einer Fachkraft des Betreibers erforderlich sein. Die Anwesenheit
eines Mitarbeiters des Betreibers an der Baustelle entbindet den Unternehmer nicht
von seiner Verantwortung.

4. MaBnahmen zur Freilegung der Kabel

Nur bei Kenntnis der genauen Lage des Kabels ist Maschinenaushub zulassig. Ein
Abstand von 30 cm zum Kabel darf in der Regel nicht unterschritten werden.
Abweichungen hiervon sind mit dem Betreiber zu vereinbaren.

Eine Hilfe zur Orientierung Uber den Kabelverlauf sind z.B. Markierungs- oder
Warnbander, Betonplatten, Schutzabdeckungen oder Sandbettungen.

Stand 11 1997 Seite 2 Abschrift
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Erdarbeiten in der Nahe erdverlegter Kabel

In unmittelbarer Nahe von Kabeln durfen nur Handarbeiten mit geeigneten
(stumpfen) Werkzeugen zum vorsichtigen Freilegen der Kabel durchgeflihrt werden.

5. MaBnahmen an freigelegten Kabeln

Grundsatzlich durfen freigelegte Kabel in ihrer Lage nicht verandert werden.

Sollte es dennoch erforderlich sein, so dirfen Lageanderungen der Kabel nur nach
Ricksprache mit dem Betreiber und nur in Zusammenarbeit mit diesem
vorgenommen werden.

Kabel dirfen nicht als Standplatz oder Aufstiegshilfe benutzt oder anderweitig
mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt werden.

Freigelegte Kabel sind nach Anweisung des Betreibers durch Abstitzen,
Unterbauen, Aufhangen, Umlegen auf Konsolen, provisorische Abdeckung mit
Bohlen, etc. zu sichern.

Die Kabel sind so aufzuhangen, dass deren Mantel nicht beschadigt wird.
Falls Kabel beschadigt wurden, ist - auch bei zunachst geringfugig erscheinender
Beschadigung - sofort der Bereich abzusperren und der Betreiber zu informieren.

Arbeiten an Kabeln (z.B. Aufnehmen, Umlegen, Hochhangen), deren
Spannungsfreiheit nicht ausdrucklich vom Betreiber bestatigt wurde, durfen -aul3er-
vom Betreiber selbst nur von Personen durchgefihrt werden, die

flr solche Tatigkeiten unterwiesen und qualifiziert sind
die Weisung des Betreibers kennen und
die festgelegte Schutzausristung benutzen

6. Unvermutetes Antreffen von erdverlegten Kabeln

Bei unvermutetem Antreffen erdverlegter Kabel sind die Bauarbeiten sofort zu
unterbrechen, die Stelle ist deutlich zu markieren und zu sichern.

Der Betreiber ist unverzuglich von AufsichtflUhrenden zu verstandigen.

Die weiteren Erd- und Bauarbeiten durfen nur nach Weisung des Betreibers und
gemaf Abschnitt 5 durchgefuhrt werden.

7. MaBnahmen fiir das Wiederverlegen der Kabel

Wenn freigelegte Kabel wieder verlegt werden, sind die Anweisungen des Betreibers
zu beachten. Schutz- und Warneinrichtungen, z.B. Warnbander, Abdeckplatten, sind
wieder einzubauen.

Vorschriften und Normen:
1. Unfallverhitungsvorschriften
Allgemeine Vorschriften (VUG 1)
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel (VBG 4)
Bauarbeiten (VUG 37)
Bagger, Lader, Planiergerate, Schirfgerate und Spezialmaschinen des Erdbaues.
(Erdbaumaschinen (VBG 4.0)
2. Merkblatter und Kabelschutzanweisungen der Elektrizitats- Versorgungsunternehmen

Stand 11 1997 Seite 3 Abschrift



11 | 18 19 20 21 22 23

| 2 3 L 5 6 J 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Legende
—  ——  ——  —— Kabel in Erdverlegung Fernsprechsdule, Fernsprechkasten
==—=—=——==—== Kabel in Trogverlegung O) BFMA Auf3ensprechstelle
=r—==r—=r—==Kabel in Rohrverlegung — Videokamera
— - —— - — Luftkabel w1 D Dy Lautsprecher
—_— Schienenfuflkabel I.;l Endverschluss
1 Muffenbausatz ‘Z Uberfiihrungsendverschluss
S8 ol It Mehrlangenbausatz “- = KVz / klimatisierter AuBenschrank
@™ ET NW 100; 12,00m
e e . == Kabelreserve Funkmast
~ x
Ve 100, 12 00 S ’ = Kabelschacht Q Schalthaus
- p 1£,0um
@ B35 KE O Kabelmerkstein I Messschwelle HOA/FBOA
F16"(2/1k) I;I?;)S;ZxO,G L 4 Kabelmarker Uh
oo 76A; 35,80m ' o O r
< I
- = s X = O Muffe oo Fahrgastinformationsanlage
<o igiu;KE;rbdi <o (Fahrtrichtungsanzeiger)
S r— Q = i @ Abzweigmuffe /
© % l.I @® m Verbindungsabzweigmuffe FAR Fahrausweisautomat
’y 4 —d S . -
v —— 0" .
& § ____e)_ 4}{% _é_ _ég_ ___ég_— _%_ —é}— ‘LLJ %._ —é————é-— E—== —%— —é— S -_— —GD%%bé S LJ*} ———é— _é_ _é_ K g @ ) Kondensatormuffe FAE Fahrausweisentwerter
o E E
= E [S E S E = = [S S E El E E E|l E Eslel E = IS = E E = = O
=3 S E E|I§ E == =] S S S = ~ S S N ~ 3 2 3 2 QSRS 2 S =] = A A F 3355 £ o @ [ Pupinspule / Erganzungsnetzwerk
(W] | ol © | ~< d A d N N| d g & R N 4 d LA 9. | N | A i ~| i n v g
n ) ~] ~| NN ~| — LN A L L -~ A L LN < -~ < -~ 4| < ot I 2 i IS < LN -« < ~ ~ ISig-Kabel "
2 — - = cE> ol ol ] in Erde (]
<t £ @ x ™| ; << m ® & Fehlermuffe / Regeneratormuffe
0 m‘ ~ S
- 2 it — Glasfasermuffe in FIST-Technik i
o - ~ o =3 m = L S| w — < o 42 o~ = L = = = N Muffe / Reserve im DuoTrack-Kabel
Q gE s rCE - % m 3 L S § v v | 3 3 3 3 S Sl9 [ 3 = 2 = = o = mit vorbereiteten Abzweig / mit -
3 3505 5 g S s < < q 2 c 2 ER BN Adldg 9 ¢ : : : : : fones
E E E E E E E E E x x x| x ~ ~ E e E E E ~ x x x
m ~ <~ o N
—~ —~ o o —| o~
o~ ~N m| ™M m| m
NG N=) | o | o
E E E| E El
X X x| X x| X ~
—
~
<
© 2 LN g o \O x SolE
<IN N N w32 Tklk DB Intern
Of— Ol \;g EO\D-U{
E E~, X E
== N % R . — : {1357017409} B
i in M Fa A 01|Ubernahme Kabelanlagen aus vorh. Bestandsplanen in neue IVL-Pl3ne
m m m m m
o o - wooo | 1189x297 | | |
L L L AutoCAD-Zeichnung
Kabel von km 6,235 bis km 6,335
mit Hauben abgedeckt.
Ersatz fiir: DIk 210.1820.1.01.007/10000004755 | Ersatz durch:
Inpl
Riesen Litkel |=I'§!=I NETZE
01 Bestand
" Jowan] | Jsumsl DB Netz AG 1820_.01__ /01_006,215-006,928
ndex| Anderung |“pe0 | B | Aonan fl Lonah 7| Regionalbereich: Nord Plannummer —
. tellt:
000 e Lageplan Tk
Freigegeben: 1820 Elze (Han) - Lohne (Westf) Pbf km 006,215 - 006,928
—jﬁ Mobility Datum Name
01 | F 3355(1820.1.01) TFFL6" (2/12/32) Elze Basa - Hameln Basa B DB Netz AG | |V Nggg?{c“: de mm
Planungs-|Sichtbar-| .. . DB Kommunikationstechnik GmbH
IISS Kabel-Nr. Kabeltyp Bemerkung Kabelstrecke zus’raid keit Eigentimer Regionalbereich Nord 1
| 2 3 L 5 6 ] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 1] | 18 19 20 | 21 22 23




22

18 19 20
—— = —— Kabel in Erdverlegung Fernsprechsdule, Fernsprechkasten
==—===—== Kabel in Trogverlegung ® BFMA Auf3ensprechstelle A
r==—r—=—r—== Kabel in Rohrverlegung — Videokamera
Luftkabel w1 Dl D Lautsprecher
Schienenfuflkabel I.;l Endverschluss
Muffenbausatz ‘Z Uberfiihrungsendverschluss
Mehrlangenbausatz = 4 KVz / klimatisierter AuBenschrank
Kabelreserve i Funkmast
[l [We B
x(Q
N Kabelschacht B Schalthaus
E
- Kabelmerkstein I Messschwelle HOA/FBOA
g Kabelmarker @ Uhr
<
= F16"(2/14) [ ]
<SS 18A; 5,00m Muffe oo Fahrgastinformationsanlage
8 S (Fahrtrichtungsanzeiger)
X m Abzweigmuffe /
.. Verbindungsabzweigmuffe FAR Fahrausweisautomat
0
i —— S R NS— i — =
= -8 e c e e = E = e e c Kondensatormuffe FAE Fahrausweisentwerter C
[ ! o (=) S o o E =) = S =] = 1= g [
n 2 =~ | | | S| S | | A E|E|lE|E g LN S 3 < . -
c M s m < < O - -« m SIEEE ~< - = i ] o £ Pupinspule / Erganzungsnetzwerk
m N[ M = LN LN P =
= 2 w9 N Fehlermuffe / Regeneratormuffe
F 3355 = bt © o e
Sig-Kabel = - " ~ - & < ~ < o " . x & S , ,
in Erde @0 S S| Py s g S = 2| - 5 N 3 S T = 3 Glasfasermuffe in FIST-Technik M Muffe / Reserve im DuoTrack-Kabel |
=y ] ~ ] ~ ] ] ~ AR P ~ ] N ™ A R S mit vorbereiteten Abzweig / mit
E = E E E e £ € e e = e = M omY s o 2c Abzwei
-~ X -~ X x ~ X -~ x ~ E ~ 5 M S cla zweig
E| | g|lE —~ x IS =~ Ny = =
x| x| ¥|lx x = e ~ S S o ~
- E ~] =12 N
= = <
E 3 ~]
=< 915
o g ha
g = ~+ D
Fa) B I
D <~
<
[on) ~ <t o g
< g © M
S~ ~] ~ Q
—— o= 0 DB Intern
E= xm> g @ H
- 7 B : — : (1357017410} B
m E o S 01|Ubernahme Kabelanlagen aus vorh. Bestandsplanen in neue |VL-Plane
} g & | 1189x297 | | . [
<< m AutoCAD-Zeichnung
E
Ersatz fiir: DIk 210.1820.1.01.008/10000004756 | Ersatz durch:
Inpl
Riesen |=.‘-$!'=I NETZE
01 Bestand
" o] DB Nefz AG 1820_.01__ /01_006,928-007,586
dex| Anderung |57 | R Regionalbereich: Nord Plannummer _
. : |
11000 fErstel Lageplan Tk
Gepriift:
Freigegeben: 1820  Elze (Han) - Lohne (Westf) Pbf km 006,928 - 007,586
ﬁE P\Iflobilin[( Name F
01 |F3355(1820.1.01 | TFFL6" (2/12/32) Elze Basa - Hameln Basa B DB Netz AG | [EZE3] [Saieors mm
(fd. Planungs-|Sichtbar-] .. . DB Kommunikationstechnik GmbH
NP, Bemerkung Kabelstrecke zusfaad keit Eigenfimer | Regionalbereich Nord 1
11 18 19 20 | 22 23




	20250528_TÖB 205767+205772_Gesamtstellungnahme DB AG
	2025012754_Empfangsbestätigung_Kabelmerkblatt__20250602125300
	2025012754_Kabelschutzanweisung_Vodafone__20250602125302
	2025012754_Stellungnahme_20250602125005
	2025012754_Trasseneinweisung__20250602125251
	2025012754_Trasseneinweisung_mitOrtung__20250602125254
	Merkblatt erdverlegte Kabel 1997
	Strecke 1820 km 6,215 - 6,928 2025012754 02.06.2025 1357017409
	Strecke 1820 km 6,928 - 7,586 2025012754 02.06.2025 1357017410



